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Art. 19 Asylverfahrensrichtlinie:
Unentgeltliche Erteilung von Rechts- und
verfahrenstechnischen Auskünften in
erstinstanzlichen Verfahren

1. Wortlaut

(1) In den erstinstanzlichen Verfahren nach Kapitel III gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass den
Antragstellern auf Antrag unentgeltlich rechts und verfahrenstechnische Auskünfte erteilt werden;
dazu gehören mindestens Auskünften zum Verfahren unter Berücksichtigung der besonderen
Umstände des Antragstellers. Im Fall einer ablehnenden Entscheidung zu einem Antrag im
erstinstanzlichen Verfahren erteilen die Mitgliedstaaten dem Antragsteller auf Antrag zusätzlich zu
den Auskünften nach Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe f Auskünfte über die
Gründe einer solchen Entscheidung und erläutern, wie die Entscheidung angefochten werden kann.

(2) Die unentgeltliche Erteilung von Rechts- und verfahrenstechnischen Auskünften erfolgt nach
Maßgabe des Artikels 21.
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